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46. JAHRGANG Nr. 9 1. JULI 1949
A PN N NP R R T AT 0 NSO

Verhiitung der Armut?)

Von Dr. Max Kiener, kant. Armeninspektor, Bern

Sowohl der erste Bund der vier Waldstéitte als auch die BV von 1848 mit
ihren Abinderungen bis zur Gegenwart wollen dem Schwachen durch den Zu-
sammenschlul aller helfen. Was nun aber fiir uns von besonderer Bedeutung ist,
die BV stellt der Gesamtheit die Aufgabe, soziale Anliegen zu verwirklichen, oder
schafft doch die Moglichkeit, wenn sich dafiir das Bediirfnis zeigt, sie zu bewélti-
gen. Was in der einzelnen Gemeinde, im einzelnen Kanton nicht maoglich wire,
wird als Gemeinschaftswerk durchfiithrbar. Diese Seite des Bundesstaates hat in
den letzten Jahren an Bedeutung ungeheuer gewonnen. IThre Riickwirkung auf
das rein politische Geschehen in unserem Lande ist von groBer Wichtigkeit ge-
worden. Sie ist selbstverstdndlich ebenfalls von groem Einflul auf unsere wirt-
schaftliche Entwicklung, wie diese wiederum ausschlaggebende Riickwirkungen
auf die Sozialgesetzgebung des Landes haben mull. Nur eine gesunde, kriftige
Wirtschaft vermag eine ausgebaute Sozialgesetzgebung zu ertragen. Zu einer
gesunden Wirtschaft gehort ohne Zweifel auch ein Beschéiftigungsgrad, der allen
Arbeitswilligen Arbeit bietet. Sollten Schwierigkeiten in dieser Richtung auftre-
ten, so haben wir in der langen Krisenzeit der dreiffiger Jahre gelernt, dafl dann
far Arbeit gesorgt werden muf.

Welche wichtigen sozialen Werke stehen gegenwirtig dem Schweizer zur
Verfiigung? Welche sollen mithelfen, daB er gesundheitlich gedeiht und daB es
thm méglichst wohl sei im Schweizerhause? Wenn wir auf soziale Bestimmungen
Im weitesten Sinne hinweisen, so soll vorweg die Freiziigigkeit in der Nieder-
lassung erwihnt werden. Wir tun dies gleichzeitig, um damit im Zusammenhang
auch Art. 45 BV zu erwihnen, der die Unterstiitzungspflicht gegeniiber Schwei-
zern anderer Kantone knapp regelt. Wie wichtig die Freiziigigkeit ist, zeigt sich
gerade heute eindriicklich, da sie teilweise nicht mehr Geltung besitzt wegen der

1) Nach einem Referat am Kurs fiir Armenpflege, 1. und 2. Oktober 1948 in Weggis.
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einschrinkenden Bestimmungen, die der Bekdmpfung der Wohnungsnot dienen
sollen.

Die Armenunterstiitzung war friiher fiir den in Not Geratenden oder Gerate-
nen die einzige Hilfe. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist dies jedoch anders ge-
worden. Wenn auch die Armenunterstiitzung immer noch eine sehr grole Rolle
spielt, so konnte doch fiir sehr viele Fille, wo Schweizer in Not zu geraten drohten,
auf andere Weise fiir Hilfe gesorgt werden. Oder es wurden Ursachen, die frither
zu einer Notlage fithren muBten, beseitigt.

Es sei darauf verwiesen, daB zur Schonung, Erstarkung und Gesunderhal-
tung der Schweizer die Kinderarbeit in Fabriken verboten worden ist, der Be-
ginn des Erwerbsalters auf das 15. Jahr heraufgesetzt wurde und die Arbeitszeit
in Industrie und Handwerk auf 48 Stunden pro Woche beschrinkt wurde. Die
Frauenarbeit erfuhr eine Regelung. Die immer mehr Arbeitnehmern zukommende
Wohltat bezahlter Ferien bedeutet einen weitern Schritt im Interesse der gesund-
heitlichen Erstarkung des Volkes. Neben gesunder Erndhrung und besserer Hy-
giene im allgemeinen haben diese gesetzlichen Vorschriften wesentlich zur Her-
aufsetzung des durchschnittlichen Lebensalters der Schweizer beigetragen. Dieses
betragt ja bekanntlich heute fiir Frauen 67 und fir Manner 63 Jahre.

Die Industrialisierung des Landes hat ohne Zweifel eine groe Vermehrung
der Unfallgefahr gebracht, deren wirtschaftliche Auswirkung fir die Betroffenen
und ihre Familien durch das eidgendssische Unfallversicherungsgesetz ganz we-
sentlich gemildert worden ist. Der Ausbau des Krankenkassenwesens durch die
Mithilfe des Bundes und zum Teil der Kantone hat erméglicht, daB3 die wirtschaft-
lichen Folgen der Krankheit verringert werden. Die letzte Entwicklung im
Krankenkassenwesen weist nun allerdings Symptome auf, die nicht nur erfreulich
sind. Die starke Inanspruchnahme der Kassen fiir geringfiigige Erkrankungen
miissen als Ausdruck einer Einstellung aufgefaflit werden, die auf ganz andern
Gebieten sich auch zeigt. Der Mensch ist oft gerne bereit, alle Bequemlichkeiten
hemmungslos zu gebrauchen oder gebotene Vorteile auch zu miBbrauchen. Man
sieht daraus, daB die menschlichen Schwichen zur Gefahr sogar fiir soziale Werke
werden konnen. Man wird hier wie anderwirts den Kampf gegen miBbrauchliche
Beanspruchung einer Hilfe aufnehmen miissen, und die Kassen versuchen dies
auch mit ihren Mitteln zu tun. Dem Armenpfleger ist so etwas ja nicht fremd! —
Es fragt sich, ob nicht eine andere Staffelung der Krankenkassenleistungen vor-
zuziehen wire: kurze Krankheit — geringe Leistung; lange Krankheit — hohere
Leistung. Trotz der Nachteile kann jedoch kein Zweifel dariiber bestehen, daB ein
weiterer Ausbau unseres Krankenkassenwesens angestrebt werden muB. Vor
allem ist es wichtig, daB alle Personen mit kleinen oder auch mittleren Einkom-
men einer Kasse angehéren. Dies ist weniger wegen kiirzern Erkrankungen wich-
tig als in Féllen, da lange Kuren nétig werden.

Die Versicherung gegen Arbeitslosighkeit spielte in den dreilliger Jahren eine
wesentliche Rolle. Sie vermochte die vollige Verarmung zu hindern, wenn auch
nicht ganz zu verunméglichen, als der schlimme Zustand mehrere Jahre anhielt. —
Trotz aller Méingel ergab das Bestehen der Militarversicherung doch einen Schutz
fiir den Wehrmann und seine Angehérigen, wenn er von lingerer Krankheit be-
fallen wurde. — Eine ganz gewaltige Hilfe brachte wihrend des Krieges die Ein-
fihrung der Lohn- und Verdienstersatzordnung und der standige Ausbau der
Bundeshilfe fir Greise, Witwen und Waisen. Diese konnte auf 1. Januar 1948
durch die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AH V) abgel6st werden. In Vor-
bereitung steht die Mutterschaftsversicherung, und bereits wurde die Forderung
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nach Erginzung der AHV durch Versicherung bei Invaliditit angemeldet. Ohne
die Absichten der zustindigen Stellen der Bundesverwaltung zu kennen, konnte
man sich vorstellen, daB8 vor der Schaffung weiterer Versicherungswerke eine
Atempause eingeschaltet werden muB, damit der Bund, die Kantone, die Ge-
meinden und der Einzelne in die Lage versetzt werden, sich der neuen Lage rich-
tig anzupassen, dafiir zu sorgen, daB die Aufbringung der groBen Beitrige in Ein-
klang gebracht wird mit den Einnahmen und mit den Ausgaben fiir alle andern
Zwecke und Verpflichtungen. Immerhin ist zu sagen, daB eine Versicherung gegen
Invaliditat sehr wiinschbar wire.

Hier sei darauf hingewiesen, dafl in der Bundesverfassung heute ein Artikel
steht, der den Bund erméchtigt, MaBnahmen zum Schutze der Familie zu treffen.
Einen solchen Schutz bilden allerdings bereits die meisten soeben zitierten Sozial-
gesetze dazu, gegebenenfalls auch die Bekdmpfung einer eventuellen neuen Ar-
beitslosigkeit. Dariiber hinaus handelt es sich jedoch auch um eine direkte wirt-
schaftliche Besserstellung der kinderreichen Familie durch Zuschiisse, unabhén-
gig vom normalen Arbeitseinkommen. In einzelnen Kantonen und in den Besol-
dungsvorschriften mancher Gemeinwesen ist diesem Gedanken bereits Rechnung
getragen worden. Eine allgemeine Beriicksichtigung diirfte mit der Zeit erfolgen.
Es darf trotz aller Sympathie fiir das Ziel des Familienschutzes auch gesagt wer-
den, daB dadurch der Leistungslohn nicht auBler Kurs kommen darf. Unser Volk
lebt heute von der Qualitéitsleistung seiner Industrie und der andern Erwerbs-
zweige. Um diese zu erreichen und zu erhalten, bendtigen wir immer tiichtige
Leute, und solche sind am ehesten zufrieden, wenn sie entsprechend ihrer Leistung
bezahlt werden. Dies fithrt auch dazu, zu verlangen, da8 bei der Férderung der
Familie darauf geachtet wird, daB8 vor allem die gesunde Familie Stiitzung er-
fahre.

Eine besondere Form des Familienschutzes der heutigen Zeit stellt die Forde-
rung des Wohnungsbaues dar. Die Beniitzung einer ausreichenden Wohnung bildet
fir jede Familie die Voraussetzung fiir ein gedeihliches Zusammenleben. Fehlt
daheim der Platz, reiben sich die Leute aneinander, so kann dies die Ursachen fiir
Schwierigkeiten verschiedenster Art bilden. Eine gesunde Wohnung ist eine wich-
tige Voraussetzung fiir eine gesunde Familie. Ohne sie miissen Konflikte ent-
stehen, die sowohl die Eltern als auch die Kinder auf Jahre oder sogar dauernd
schidigen konnen. Die groBen Anstrengungen, welche die Offentlichkeit in dieser
Sache unternimmt, verdienen im Interesse der bediirftigen Familie unsere Unter-
stitzung.

Durch alle diese Sozialwerke ist die Armenfiirsorge ganz gewaltig entlastet
worden, und jeder Armenpfleger wird dankbar feststellen, daB in gar manchen
Wechselfillen des Lebens er nicht mehr einspringen muB8, weil auf andere Weise
gegen unvoraussehbare Ereignisse gesorgt worden ist. Die AHV, dieses grof3te
unserer Sozialwerke, wird seine vollen Riickwirkungen auf unsere Tatigkeit erst
in einigen Jahren zeigen, wenn auch die finanziellen Auswirkungen auf die Armen-
kassen durch die in den letzten Jahren ausgerichtete Bundesrente fiir Greise,
Witwen und Waisen bereits weitgehend vorweggenommen worden sind. Man
mufB} diese als sehr bedeutend einschétzen. Dies geht vor allem daraus hervor,
daB trotz Teuerung die Gesamtausgaben fiir das Armenwesen bisher nicht ge-
stiegen sind. Die Fiirsorge fiir die Alten und Waisen ist daran selbstverstindlich
nicht allein schuld, sie hat aber doch einen Teil dazu beigetragen.

Die wirtschaftliche Sicherung der Existenz ist eine der deutlich erkennbaren
Tendenzen im sozialen Gefiige. Und dieses Streben scheint gerade in der Schweiz
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ausgepragter zu sein als in manchen andern Léndern. Dieses Streben nach Sicher-
heit ist mindestens zu begreifen. Niemand bestreitet seine Berechtigung, wenn
auch gelegentlich Nachteile sich zeigen, die, wenn sie verallgemeinert wiirden, zu
starken Bedenken AnlaBl geben kénnten. Die Sicherung der wirtschaftlichen
Existenz bildet eine wichtige Ursache fiir politische Spannungen und Auseinander-
setzungen. Dabei ist man sich im grofen und ganzen iiber ihre Wiinschbarkeit
einig. Die Differenzen betreffen entweder das MaB3 oder die Art, wie das Ziel er-
reicht werden kénnte. Keine politische Gruppe konnte es wagen, diesem Wunsche
aller Bevolkerungskreise nicht Rechnung zu tragen. Es ist deshalb anzunehmen,
dall der Ausbau der Sozialgesetzgebung weitergehen wird. Es gibt bereits Leute,
die meinen, die Armenfiirsorge konnte ganz unterdriickt werden, wenn das Sozial-
versicherungswerk noch weiter ausgebaut wiirde. Sicher sind wir noch fiir langere
Zeit nicht so weit, dal hiefiir die Voraussetzungen bestehen wiirden. Aber es ist
‘am Platze, dal auch wir Armenpfleger uns heute dariiber Klarheit schaffen,
welche Aufgaben uns bleiben, was wir tun, anregen, verlangen koénnen oder
miissen, um die Armut und ihre Ursachen zu bekimpfen.

Das Programm und die Arbeit an unserem Kurse zeigt bereits, in welcher
Richtung unsere Arbeit in Zukunft gehen wird. Die sozialen Werke kommen allen
Teilen der Bevélkerung zugut und helfen dafiir sorgen, daB3 der einzelne durch
seine Arbeit sich selbst durchs Leben schlagen kann. Der normale, der tiichtige
Mensch, der keine besondern Nachteile mit sich tragt, wird damit in der Regel
in der Lage sein, sich wirklich selbst zu helfen. Wie viele gibt es aber, die mit sich
selber und mit den Lebensanforderungen nicht fertig werden und einer besondern
Hilfe bediirfen! Der Armenpfleger weill dies wohl am besten, bei ihm sammeln
sich diese Fille, und er soll versuchen, sie wieder loszuwerden durch Rat und
Hilfe verschiedenster Art, oder er soll dafiir sorgen, wenn eine Loslésung von
Hilfe nicht maglich ist, daf die ntigen Mittel fiir den Lebensunterhalt vorhanden
sind. Die Armenfiirsorge ist jedoch heute lingst iiber die Zeit hinaus, da sie ein-
fach das Notigste zum Lebensunterhalt vermittelte, wenn der Einzelne es nicht
selbst beschaffen konnte. Die Bekimpfung der Ursache der Verarmung liegt uns
ebensosehr amHerzen. Unsere Aufgabe ist es, vor allem die Armutsursachen im
Einzelfalle zu bekdmpfen, wenn moglich zu beseitigen.

Wenn wir gegenwiirtig unsere Fille durchgehen, so stoBen wir auf ungeheuer
viele Schwierigkeiten in der Familie. Familienzerriittung und Kinderverwahrlosung
sind zu einer Plage des Fiirsorgers geworden. Immer und immer wieder sollte man
Eltern auf andere Wege fithren kénnen, muf3 man Kinder in andere Verhiltnisse
versetzen, weil sie sonst fir ihr ganzes Leben geschidigt werden miilten. Was
vielen Leuten heute fehlt, ist ohne Zweifel das Pflichtgefithl gegeniiber ihrem
Nichsten und der Allgemeinheit. Wie viele sehen es als selbstverstindlich an, daf3
ihnen geholfen werden muf3! Wie viele verlangen diese und jene Freude, Vergiin-
stigung, Erleichterung, ohne zu bedenken, dafB sie nur méglich sind, wenn andere,
d. h. die Allgemeinheit durch die Steuergelder sie verschafft! Wenn es sich darum
handelt, Alten oder Kranken, namentlich solchen, die kein wesentliches Selbst-
verschulden trifft, etwas Angenehmes zu bieten, wird man deswegen viel weniger
Hemmungen spiiren, als wenn andere, die durch richtige Anstrengung sich eigent-
lich selbst helfen kénnten, etwas begehren. Es will scheinen, die jiingere Genera-
tion denke viel mehr nur an sich selbst, als dies eine frithere getan hat. Ist es ab-
wegig, wenn wir in diesem Zusammenhang daran denken, wie viele Feste und
Fetern wir im Laufe eines Jahres begehen? Bei solchen Anldssen gibt es immer
eine kleinere oder gréBere Anzahl von Leuten, welche etwas leisten, sich durch an-
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strengende Ubungen auf den Tag vorbereitet haben. Aber ein groBer Teil kommt
zum Geniefen, und die Veranstalter rechnen mit diesen Besuchern. Man kénnte
als Beispiel auch andere Erscheinungen heranziehen, die zeigen, daB unsere
Generation in starkem MaBe auf das GenieBen eingestellt ist. Diirfen wir uns
wundern, wenn bei dieser allgemeinen Einstellung die charakterlich schwachen
nicht gefestigten Naturen versagen, sich aus dem GenieBen nicht mehr zuriick-
finden zu geregelter und anstrengender Arbeit, oder diese zu hiufig unterbrechen
und mit der Zeit den Boden unter den Fiien verlieren? Ist es nicht fast selbst-
verstdndlich, dall wenig einsichtige, charakterlich schwache Menschen, wenn sie
einer Familie vorstehen sollten, einfach die Gewohnheiten ihrer ledigen Zeit
nicht lassen kénnen, ihren Liebhabereien nachgehen und nicht genug Energie be-
sitzen, um die Pflichten den Angehérigen gegeniiber erfiillen zu kénnen? Ist es
nicht ganz selbstverstdndlich, dal Kinder solcher Eltern keine richtige Erziehung
erhalten kénnen, dal} sie verwahrlosen miissen? Wir miissen daher von uns aus
gesehen die Forderung erheben, da3 die Erziehung der jungen Generation in ver-
mehrtem MaBe darauf gerichtet sei, bescheidene, arbeitswillige Menschen zu er-
ziehen. Menschen, die nicht stindig Vergniigungen nacheilen miissen, sondern in
dieser Hinsicht Geniigsamkeit zeigen, die gelernt haben, wahre Freuden zu er-
leben, diese richtig zu genieBen und in dieser Freude Werte zu finden, die im All-
tag Stitzen sein kénnen. ( SchluB folgt.)

Ziirich. Zum ersten Male berichtet die ziircherische Armendirektion als Direktion
der Fiirsorge (Zusammenfassung der Armenfiirsorge mit dem Familienschutz, der
Alters- und Hinterlassenenfiirsorge usw. seit 1. Januar 1948) iiber ihre wesentlich er-
weiterte Tatigkeit im Jahre 1948. Die allgemeine Abteilung hat sich mit der Ausrich-
tung von Beitragen an Baderkuren, an Prothesen, mit der Beihilfe an landwirtschaft-
liche Arbeitnehmer und Gebirgsbauern, mit der Nachkriegshilfe, mit der Obstaktion
und der Beihilfe an die Ausreisekosten bediirftiger, im Kanton tolerierter Fliichtlinge
befafBt. AuBerdem hat sie aus dem Alkoholzehntel, der fiir den Kanton Ziirich 2 158 416
Franken ausmachte, 250000 Fr. in den Fonds zur Bekampfung des Alkoholismus ge-
legt und an Beitrigen an Fiirsorgestellen fiir Alkoholkranke, fiir Versorgung armer
schwachsinniger und verwahrloster Kinder und jugendlicher Rechtsbrecher, fiir Bei-
trage an Versorgungen in Arbeitserziechungsanstalten, an Trinkerheilstitten usw.
190217 Fr. ausgelegt. — Die interkantonale Armenfiirsorge (Konkordatsunter-
stiitzung) kostete den Kanton Ziirich im Berichtsjahre 1071389 Fr. und ist damit
gegeniiber dem Vorjahre um 9000 Fr. zuriickgegangen. Auch Konkordatsstreitigkeiten
fanden nur vereinzelt statt. Die Gemeindearmenpflegen haben im Jahre 1947 mit
908836 Fr. unterstiitzt. Die Entlastung ist hauptsichlich der Auswirkung der Uber-
gangsordnung zur Alters- und Hinterlassenenversicherung und des kantonalen Alters-
hilfegesetzes zuzuschreiben. Fiir das Jahr 1948 ist nach einer provisorischen Zusam-
menstellung bereits wieder eine Erh6hung um 11326 Fr. (von 10528369 auf 11326707
Franken) zu konstatieren. Der Riickgang der Armenausgaben in den letzten Jahren
ist also zum Stillstand gekommen. Eine weitere Steigerung der Armenausgaben wird
vermutlich -die bevorstehende Erhéhung der Pflegetaxen der kantonalen Anstalten
und Spitéler bringen. Betreffend die Staatsbeitrige ist einer Ubersicht zu entnehmen,
da3 eine Gemeinde mit einer Steuerkraft von 6000 Fr. einen Staatsbeitrag von 27000
Franken, also mehr als das Vierfache ihrer eigenen Steuerkraft, erhielt. Weitere vier
Gemeinden bezogen Beitriage, die nahezu 175 9, des Nettosteuerertrages (zu 100 9,
gerechnet) ausmachten. Die Kontrolle der Geschiaftsfiihrung der Armenpflegen durch
die Armenreferenten der Bezirksrate gab zu keinen Bemerkungen Anlafl. — Fiir kan-
tonsfremde Schweizerbiirger wurden von den Gemeinden in 514 Fillen an freiwilliger
Unterstiitzung 122777 Fr. und auf Rechnung der Heimatbehorden 1225084 Fr. ge-



	Verhütung der Armut

